
Durchschrift Bezirksregierung 
Arnsberg 

Bezirksregierung Arnsberg • Postfach • 59817 Arnsberg 

Bürgermeister 
der Kreisstadt Olpe 
Postfach 1920 
57449 Olpe/Biggesee 

^ durch den 
Landrat des Kreises Olpe 
Westfälische Straße 75 
57462 Olpe 

KREISSTADT OL 
- Faci-'b^-refch S - 

Bng 1 9. NOV. 

Amt/AiDtl.y 

■ t 

10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Kreisstadt Olpe - 
Bereich "Metallwerk Friedrichsthal-Im Grüntal" 
Anpassung der o.g. Planungsabsicht an die Ziele der Raumordnung 
gemäß § 34 V LPIG NRW 

Ihre Anfrage zur Anpassung der o.g. Planungsabsicht an die Ziele der 
Raumordnung vom 18.09.2018; Aktenzeichen 621.31 010 (Eingang BR 
Arnsberg am 10.10.2018) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die 0. g. Planungsabsicht ist gern. § 34 V LPIG NRW mit den 
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. 

Weitergehende regionalplanerische Hinweise entnehmen Sie bitte dem 
Schreiben vom 24.06.2016. 

Hinweise für das weitere Genehmigungsverfahren nach BauGB 
Das Dezernat 35 als höhere Verwaltungsbehörde gibt im Hinblick auf 
das spätere Genehmigungsverfahren folgende Hinweise: 
Gern. § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Ab- 
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Wägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Entsprechende Maß- se.te2von2 

nahmen sollten Begründung und Umweltbericht ergänzt werden. 

Wird der Entwurf des Bauleitplanes nach dem Verfahren nach § 3 fl 
oder § 4 II BauGB geändert, so Ist die Planungsabsicht der 

Regionalplanungsbehörde erneut gemäß § 34 V LPIG NRW vorzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

(Dirk Tielke) 


